INFORMATION 
Teuerungsausgleich
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Oberschützen,
wie jedes Jahr möchten wir Sie an die Förderung/Teuerungsausgleich erinnern. 

Für alle Bürgerinnen und Bürger mit Hauptwohnsitz, die die Voraussetzungen erfüllen, gibt es im Jahr 2024 eine Gutschrift in der Höhe von Euro 250,-- pro Jahr auf die verrechneten Gemeinde-Abgaben.

[image: image1.emf]Voraussetzungen: 

a) Für kleine Einkommen ist eine GIS-Befreiung, wobei die GIS-Befreiung auf den Eigentümer des Hauses lauten muss, Voraussetzung. Bei Wohnungsmietern ist die auf den Wohnungsmieter lautende GIS-Befreiung Ausschlag gebend – vorzulegen ist die GIS Befreiung.
b) Für Familien ist der gleichzeitige Bezug von Familienbeihilfe für mindestens 3 Kinder sowie die Hauptwohnsitzmeldung der betroffenen Kinder im gemeinsamen Haushalt Voraussetzung – vorzulegen ist die Bestätigung des Finanzamtes über den Bezug der Familienbeihilfe.
c) Für Alleinerzieher/Innen sind die Hauptwohnsitzmeldung des/der Alleinerziehers/In sowie mindestens eines Kindes im gemeinsamen Haushalt Voraussetzung – vorzulegen ist die Bestätigung Finanzamtes.
d) Für Bürger/innen, die eine Rezeptgebührenbefreiung auf Antrag haben – vorzulegen ist Bestätigung über die Befreiung.

e) Für Ausgleichszulagenempfänger bis Mindestpension – vorzulegen ist der aktuelle Pensionsbescheid oder ein aktueller Kontoauszug.

Die Förderung muss jedes Jahr neu beantragt und die Unterlagen dafür neu abgegeben werden.
Sollten Sie dazu Fragen haben, bitte wenden Sie sich an meine Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Gemeindeamt, die Ihnen für Auskünfte und Hinweise gerne zur Verfügung stehen. 
Herzlichst


Hans Unger
Bürgermeister

GEMEINDE OBERSCHÜTZEN


.....................................................


7432 Oberschützen, Hauptplatz 1


Tel. 03353/7524, Fax DW 30


E-Mail: post@oberschuetzen.bgld.gv.at














































































































Oberschützen, Feber 2024


